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18. September 1996 

Gesetzliche Unfallversicherung
h i e r : Versicherungsrechtliche Stellung von Personen, die unentgeltlich Arbeitnehmerin​nen/Arbeitnehmer von kirchlichen Rechtsträgern bei der Wahrnehmung von Arbeitsaufgaben unterstützen


Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 539 Abs. 2 RVO sind gegen Arbeitsunfall versicherte Personen, die wie ein aufgrund eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses Beschäftigter tätig werden (sog. unentgeltlich arbeitnehmerähnlich Tätige), wobei dies auch bei nur vorübergehender Tätigkeit gilt.

Nach Stellungnahme der Verwaltungsberufsgenossenschaft erfüllen die Voraussetzungen des § 539 Abs. 2 RVO auch Personen (Angehörige sowie Dritte), die eine Kirchendienerin/einen Kirchendiener, Hausmeisterin/Hausmeister bei der Wahrnehmung von nach dem Arbeitsvertrag obliegenden Arbeitsaufgaben unterstützen. Die Tätigkeit muß jedoch dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers entsprechen; ein Tätigwerden gegen den ausdrückli​chen Willen des Unternehmers – wenn angeordnet wurde, daß die Arbeitsleistungen nur persön​lich zu erbringen sind und von der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter sonstige Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zu dem jeweiligen kirchlichen Rechtsträger stehen, zur Wahrnehmung von Arbeitsaufgaben nicht herangezogen werden dürfen – steht nicht unter Versicherungsschutz.

Für einen Personenschaden, den dieser Personenkreis bei der Ausübung einer versicherten Tätigkeit unfallbedingt erleidet, besteht demzufolge gegenüber dem zuständigen Unfallversiche​rungsträger Anspruch auf die Gewährung von Leistungen nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 547 ff. RVO.

Für eventuelle Sachschäden, die diesen Personen bei der unterstützenden Tätigkeit entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen von Teil B (Haftpflichtversicherung) Abschnitt III Ziffer 1.2 Buchstabe v des zwischen dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und der Evangelischen Landeskirche in Baden abgeschlossenen Sammel-Versicherungs-Vertrages.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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